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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §15 Abs3;

BauO NÖ 1996 §15;

BauO NÖ 1996 §6 Abs1 Z3;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Liegt eine ausdrückliche Bauanzeige vor, so ist diese im Verfahren nach § 15 NÖ BauO 1996 zu erledigen. Widerspricht

das angezeigte Vorhaben den dort genannten Bestimmungen, so hat die Baubehörde das Vorhaben mit Bescheid

gemäß § 15 Abs. 3 NÖ BauO 1996 zu untersagen (Hinweis auf das hg. Erkenntnis vom 17. März 2006, Zl. 2005/05/0011).

Eine Parteistellung des Nachbarn in diesem Verfahren gibt es nicht.Liegt eine ausdrückliche Bauanzeige vor, so ist

diese im Verfahren nach Paragraph 15, NÖ BauO 1996 zu erledigen. Widerspricht das angezeigte Vorhaben den dort

genannten Bestimmungen, so hat die Baubehörde das Vorhaben mit Bescheid gemäß Paragraph 15, Absatz 3, NÖ

BauO 1996 zu untersagen (Hinweis auf das hg. Erkenntnis vom 17. März 2006, Zl. 2005/05/0011). Eine Parteistellung

des Nachbarn in diesem Verfahren gibt es nicht.
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